
Regionaler Rundreitweg R5
Natur- und Kulturerlebnisraum „Schusteracht“ 

VERHALTENSCODEX FÜR REITER  
DER SCHUSTERACHT REITWEGE 

1. Sie reiten stets auf eigene Gefahr. 
Sorgen Sie bitte für ausreichenden 
Versicherungsschutz für Reiter und Pferd. 
Ihr Pferd sollte an den Straßenverkehr 
gewöhnt und Sie als Reiter sollten einen 
festen Helm tragen.
 

2. Es dürfen nur Straßen, trittfeste 
Feldwege, in der Flur ausgewiesene Reit-
wege sowie als Reitwege ausgeschilderte 
Waldwege benutzt werden. Bei Straßen 
mit schmalen Randstreifen reiten Sie 
bitte auf der Straße und schonen Sie die 
Bankette. Verzichten Sie auf einen Ausritt 
oder nehmen Sie Umwege in Kauf, wenn 
Wege durch anhaltende Regenfälle oder 
Frostausbrüche weich geworden sind. 

3. Der Reiter nimmt Rücksicht auf 
Fußgänger, Radfahrer, andere Reiter, 
Kraftfahrzeuge und landwirtschaftliche 
Fahrzeuge und passiert im Schritt. 

4. Das Reiten auf Rad- und Fußwegen ist 
nicht gestattet. Sollten beim Queren 
Pferdeäpfel auf den Weg fallen, steigen 
Sie bitte ab und entfernen Sie diese. 

5. Reiten Sie auch in Ortsbereichen 
nicht auf den Fußwegen sowie Sand- oder 
Grasstreifen vor den Häusern und sorgen 
Sie bitte auch hier für die Entfernung von 
Pferdeäpfeln. 

6. Mit Rücksicht auf das Wild und die 
Ausübung der Jagd wird in der Dämmerung, 
das heißt, ab Sonnenuntergang, nicht mehr 
im Wald geritten. 

7. Sollten Sie einen Hund mitführen, dann 
ist dieser immer anzuleinen. 

8. Nicht immer konnte bei der Routenfüh-
rung die Querung oder die Mitbenutzung 
von viel befahrenen Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen ausgeschlossen werden. Diese 
Strecken sind in der Karte mit einem Gefah-
renzeichen gekennzeichnet. Bitte klären 
Sie vor dem Ritt, ob die Strecke aufgrund 
der Gefahrenpunkte für Sie geeignet ist.
 
9. Das Aufstellen und Errichten von 
Hindernissen ist auf allen Schusteracht 
Reit wegen verboten. 

10.  Melden Sie Schäden, die Ihnen auffal-
len oder die Sie selber verursacht haben, 
bitte unaufgefordert beim Sprecher des 
Arbeitskreises Reiten im Schusteracht 
e.V. Marko Neeth, Tel. 04342 / 8 44 41 
oder per E-Mail an info@schusteracht.de. 

Bitte erwerben Sie KOPFNUMMERN 
und VIGNETTEN der Schusteracht. 
Sie dienen zur Identifi zierung des 
Reiters und zur Mitfi nanzierung der 
Unterhaltung der Reitwege. 

Die Reitregion Schusteracht® wünscht Ihnen „Hals- und Beinbruch“ 
und einen guten Ritt bei uns!

Schusteracht e.V. - Geschäftsstelle 
Landhaus Schellhorn
Am Berg, 24211 Schellhorn     

www.schusteracht.de 

KOPFNUMMERN

Kopfnummern können gegen Zahlung von 20,- Euro* entweder 
direkt beim Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V., 
Bad Segeberg, Telefon  04551 / 88920  oder bei  den  
Verkaufsstellen für die Vignetten erworben werden. Wer 
bereits eine Kopfnummer des Pferdesportverbandes hat, sollte 
diese bitte beim Erwerb der Vignette mitbringen.

VIGNETTEN

Je nach geplanter Nutzung des Reitwegenetzes durch den 
einzelnen Reiter können Jahres-, Wochen-  oder Tagesvignetten 
erworben werden. So ist es auch auswärtigen Reitern, Touristen 
oder Tagesgästen möglich, das Reitwegenetz in seiner vollen 
Länge zu nutzen.

VERKAUFSSTELLEN

Jahresvignetten kosten derzeit 
30,- Euro.* Über Wochen- und 
Tagesvignetten informieren 
Sie sich bitte bei den 
Verkaufsstellen. 
* Änderungen vorbehalten

Übersichtskarte: Regionales Reitwegenetz der Schusteracht® 

Der Rundreitweg R5 hat eine Länge von ca. 19 km. Sattelplätze befi nden sich am Klinkenberg und an der B76. 

Auszug aus der Legende

Die Schusteracht® ist ein Gemeinschaftsprojekt 
der Gemeinden Kühren, Lehmkuhlen, Pohnsdorf, 
Rastorf, Schellhorn und Wahlstorf sowie der 
Städte Preetz und Schwentinental. Das Projekt 
wurde  mit Mitteln der Europäischen Union und 
des Landes Schleswig-Holstein gefördert.

Bei den Verkaufsstellen für Vignetten 
erhalten Sie auch die 

SCHUSTERACHT REITROUTENKARTE 
mit ausführlichen Beschreibungen.

Sie sind hier

Futterhaus Raisdorf 
Ostseepark Raisdorf, Schwentinental 
Telefon 04307 / 818-88 

Tourist-Info Preetz 
Kirchenstraße 9, Preetz
Telefon 04342 / 2207

Bürgerbüro der Stadt Preetz 
Bahnhofstraße 24, Preetz
Telefon 04342 / 303-245

Amt Preetz-Land 
Am Berg 2, Schellhorn
Telefon 04342 / 8866-6


